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Multilaterale Sondervereinbarung RID 1/2024 
nach Abschnitt 1.5.1 RID 

über die Beförderung von Abfällen, die mit freiem Asbest (UN-Nummern 2212 und 2590) 
kontaminiert sind 

 
 
(1) Abweichend von den Vorschriften des Kapitels 3.2 Tabelle A dürfen Abfälle von Gegenständen 

und Materialien, die mit freiem Asbest (UN-Nummern 2212 und 2590) kontaminiert sind, das 
nicht fixiert oder so in ein Bindemittel eingetaucht ist, dass keine gefährlichen Mengen lungen-
gängigen Asbests freigesetzt werden können, nach den Vorschriften VC 1 und VC 2 des Un-
terabschnitts 7.3.3.1 RID in loser Schüttung befördert werden, vorausgesetzt die folgenden 
Vorschriften werden erfüllt: 

 
Allgemeine Vorschriften 
 
(2) Die Abfälle werden nur von dem Ort, an dem die Abfälle entstanden sind, zu einer Anlage für 

die endgültige Beseitigung befördert. Zwischen diesen beiden Orten sind nur Zwischenlage-
rungen ohne Entladung oder Umsetzen des Containersacks (siehe Absätze (8) und (9)) zuge-
lassen. 

 
(3) Die Abfälle fallen unter eine dieser Kategorien: 

 
(i) feste Abfälle aus Straßenbauarbeiten, einschließlich mit freiem Asbest kontaminierte As-

phaltfräsabfälle sowie deren Kehrrückstände; 
 
(ii) mit freiem Asbest kontaminierte Böden; 
 
(iii) mit freiem Asbest kontaminierte Gegenstände (z. B. Möbel) aus beschädigten Bauwerken 

oder Gebäuden; 
 
(iv) Materialien aus beschädigten, mit freiem Asbest kontaminierten Bauwerken oder Gebäu-

den, die aufgrund ihres Volumens oder ihrer Masse nicht gemäß der für die verwendete 
UN-Nummer (UN-Nummer 2212 bzw. 2590) anwendbaren Verpackungsanweisung ver-
packt werden können, oder 

 
(v) mit freiem Asbest kontaminierte Baustellenabfälle, die bei abgerissenen oder renovierten 

Bauwerken oder Gebäuden anfallen und die aufgrund ihrer Größe oder Masse nicht ge-
mäß der für die verwendete UN-Nummer (UN-Nummer 2212 bzw. 2590) anwendbaren 
Verpackungsanweisung verpackt werden können. 

 
(4) Die unter diese Vorschriften fallenden Abfälle dürfen weder mit anderen asbesthaltigen Abfäl-

len noch mit anderen gefährlichen oder nicht gefährlichen Abfällen vermischt oder zusammen-
geladen werden. 

 
(5) Jede Sendung gilt als geschlossene Ladung im Sinne der Begriffsbestimmung in Abschnitt 

1.2.1. 
 
Vorschriften für die Beförderung in loser Schüttung 
 
(6) Abfälle dürfen in loser Schüttung befördert werden, vorausgesetzt, sie sind in einem Sack von 

der Größe des Ladeabteils enthalten, der als «Containersack» bezeichnet wird. 
 
(7) Der Containersack ist nur zur Beladung innerhalb eines Schüttgut-Ladeabteils mit starren 

Wänden bestimmt. Er ist nicht zur Handhabung oder zur alleinigen Verwendung außerhalb 
dieses Ladeabteils bestimmt. 

 



(8) Für Zwecke dieser multilateralen Sondervereinbarung müssen Containersäcke aus mindes-
tens zwei Bestandteilen bestehen. 
 
Der innere Bestandteil muss staubdicht sein, um die Freisetzung gefährlicher Mengen von 
Asbestfasern während der Beförderung zu verhindern. Der innere Bestandteil muss aus einer 
Folie aus Polyethylen oder Polypropylen bestehen. 
 
Der äußere Bestandteil muss aus Polypropylen bestehen und mit einem Reißverschlusssys-
tem ausgerüstet sein. Er muss die mechanische Widerstandsfähigkeit des mit Abfällen bela-
denen Containersacks gegenüber den unter normalen Beförderungsbedingungen auftreten-
den Stößen und Belastungen gewährleisten, insbesondere beim Umladen des mit Container-
säcken beladenen Ladeabteils zwischen Wagen und Lagerhäusern. 

 
(9) Die Containersäcke müssen 

 
a) so ausgelegt sein, dass sie einem Durchstechen oder Zerreißen durch die Kanten oder 

die Rauheit der kontaminierten Abfälle oder Gegenstände standhalten; 
 
b) ein Reißverschlusssystem haben, das ausreichend dicht ist, um die Freisetzung gefährli-

cher Mengen von Asbestfasern während der Beförderung zu verhindern. Schnür- oder 
Klappenverschlüsse sind nicht zugelassen. 

 
(10) Das Ladeabteil muss starre Metallwände mit einer für den vorgesehenen Verwendungszweck 

ausreichenden Widerstandsfähigkeit haben. Die Wände müssen ausreichend hoch sein, damit 
sie den Containersack vollständig aufnehmen können. Unter der Voraussetzung, dass der 
Containersack einen ähnlichen Schutz bietet, kann bei der Verwendung der Sondervorschrift 
VC 1 auf die Plane des Wagens verzichtet werden. 

 
(11) Die in den Absätzen (3) (iii), (iv) und (v) aufgeführten mit freiem Asbest kontaminierten Gegen-

stände aus beschädigten Bauwerken oder Gebäuden sowie mit freiem Asbest kontaminierten 
Baustellenabfälle, die bei abgerissenen oder renovierten Bauwerken oder Gebäuden anfallen, 
sind in einem Containersack, der in einen zweiten Containersack desselben Typs eingesetzt 
ist, zu befördern. Die Gesamtmasse des enthaltenen Abfalls darf 7 Tonnen nicht überschrei-
ten. 

 
(12) In jedem Fall darf die Höchstmasse des Abfalls das vom Hersteller des Containersacks ange-

gebene Fassungsvermögen nicht überschreiten. 
 
Vorschriften für die Be- und Entladung und die Handhabung 
 
(13) Die Ladeabteile dürfen keine scharfen Innenkanten (Innenstufen usw.) haben, die die Contai-

nersäcke beim Entladen aufreißen könnten. Sie müssen vor jedem Ladevorgang kontrolliert 
werden. 

 
(14) Die Containersäcke müssen für die Beförderung vor jedem Befüllungsvorgang in die Ladeab-

teile eingesetzt werden. Der äußere Bestandteil des Containersacks muss so ausgerichtet 
werden, dass der Schlitten des Reißverschlusses in geschlossenem Zustand an der Vorder-
seite des Ladeabteils ist. Nach dem Befüllen müssen die Containersäcke gemäß den Anwei-
sungen des Herstellers verschlossen werden. 

 
(15) Nach dem Beladen dürfen die Containersäcke nicht angehoben oder von einem Ladeabteil in 

ein anderes Ladeabteil umgeladen werden. In ein und dasselbe Ladeabteil dürfen nicht meh-
rere gefüllte Containersäcke verladen werden. 

 
(16) Nach jedem Befüllungsvorgang und nach dem Verschließen müssen die äußeren Oberflächen 

der Containersäcke dekontaminiert werden. 
 



(17) Das Entladen von Containersäcken, die in abnehmbaren Ladeabteilen befördert werden, er-
folgt, wenn das Ladeabteil auf dem Boden steht. 

 
(18) Es ist zulässig, Containersäcke, die mit freiem Asbest kontaminierte Abfälle aus Straßenbau-

arbeiten oder Böden enthalten, durch Kippen des Ladeabteils zu entladen, sofern ein gemein-
sam zwischen dem Beförderer und dem Empfänger vereinbartes Entladeprotokoll eingehalten 
wird, um zu verhindern, dass die Containersäcke beim Entladen reißen. Das Protokoll muss 
sicherstellen, dass die Containersäcke während des Entladevorgangs nicht herunterfallen o-
der reißen. 

 
Beförderungspapier 
 
(19) Im Beförderungspapier ist anzugeben: 

 
«BEFÖRDERUNG GEMÄSS MULTILATERALER SONDERVEREINBARUNG RID 1/2024». 

 
(20) Die Beschreibung der gemäß Absatz (3) beförderten Abfälle ist der in Absatz 5.4.1.1.1 a) bis 

d) und j) vorgeschriebenen Beschreibung der gefährlichen Güter hinzuzufügen. 
 
(21) Dem Beförderungspapier sind außerdem folgende Unterlagen beizufügen: 

 
a) eine Kopie des Datenblattes für den verwendeten Typ des Containersacks mit dem Brief-

kopf des Herstellers oder Vertreibers, in dem die Abmessungen dieser Verpackung und 
ihre maximale Masse angegeben sind; 

 
b) gegebenenfalls eine Kopie des Entladeverfahrens gemäß Absatz (18). 

 
Gültigkeit der multilateralen Sondervereinbarung 
 
(22) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2024 für Beförderungen in den Hoheitsgebie-

ten der RID-Vertragsstaaten, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor die-
sem Zeitpunkt von einem der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeit-
punkt nur für Beförderungen in den Hoheitsgebieten derjenigen RID-Vertragsstaaten, die diese 
Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen haben. 

 
 
Paris, den 27. März 2024 
 
Die für das RID zuständige Behörde Frankreichs 
 
 
 
 
Die Leiterin der Abteilung für technologiebedingte Risiken 
Anne-Cécile RIGAIL 


